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RS OGH 1992/7/31 4StR156/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.1992

Norm

StGB §2

Rechtssatz

Der Inhaber einer Wohnung hat nicht ohne weiteres rechtlich dafür einzustehen, daß in seinen Räumen durch Dritte

keine Straftaten begangen werden. Eine Garantenp4icht des Wohnungsinhabers kann sich nur dann ergeben, wenn

die Wohnung wegen ihrer besonderen Bescha5enheit oder Lage - also über ihre Eigenschaft als Wohnung und damit

als nach außen abgeschirmter, der Wahrnehmung dort geschehender Vorgänge von außen entzogener Bereich hinaus

- eine Gefahrenquelle darstellt, die er so zu sichern und zu überwachen hat, daß sie nicht zum Mittel für die leichtere

Ausführung von Straftaten gemacht werden kann.
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